
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 
7055/1-Pr 1/87 

An den 

11-11 1~ der BeIlIlIen zu den Sten~lrlphlsc~n Protokollen 

dea Nauonalr.' •• XVII. U.18&q,bUnl .. riode 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

.111"1 lAB 

1987 -12- 22 
zu 1149/J 

w i e n 

zur Zahl 1148/J-NR/1987 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 
Eigruber und Genossen (1148/J), betreffend Verfahren gegen 
lng. St., beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Gegen lng. St. wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom 

Kreisgericht Wels das Strafverfahren AZ 19 Vr 1953/86 
wegen Verdachts des Verbrechens der Untreue zum Nachteil 

der Firma ACAMP (Austria Camping Sport Ges.m.b.H.) nach 

§ 153 Abs.1 und 2 StGB eingeleitet. 

Zu 2: 

Die Staatsanwaltschaft Wels hat gegen lng. St. am 

13.10.1986 zuAZ 5 St 5828/86 beim Kreisgericht Wels die 
Anklageschrift wegen § 153 Abs.1 und 2, zweiter Fall, StGB 

(betreffend sechs Fakten) eingebracht. 

Zu 3: 

Am 23.2.1987 fand in der gegenständlichen Strafsache vor 
dem zuständigen Schöffensenat des Kreisgerichtes Wels die 

Hauptverhandlung statt. In der Folge wurde der Akt dem 
Untersuchungsrichter zur Ergänzung der Voruntersuchung 
rückgeleitet. Das Verfahren befindet sich daher derzeit im 

Stadium der Voruntersuchung. 
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Zu 4 und 5: 

Bislang wurde keiner der ursprünglichen Anklagepunkte 

fallengelassen. Entgegen der in der Anfrage geäußerten 

Vermutung ist in dieser Strafsache keine Weisung ergangen. 
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